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Die Abgeordneten Dr. PARTIK PABLE, Mag. HAUPT haben am 
23.4.1993 unter der Nr. 4721/J an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend IIAusschreibung von Plan
stellen der Gendarmerie" gerichtet, die folgenden Wortlaut 
hat: 

111) Ist Ihnen bekannt, daß Planstellen der Bezirksgendar
meriekommandanten nicht ausgeschrieben wurden? 

2) Wenn ja, wie ist die Beantwortung der oben erwähnten 
Anfrage zu erklären? 

3) Wenn nein, was werden Sie unternehmen, um sicherzustel
len, daß kUnftig jede bewertete Planstelle ausge
schrieben wird? 

4) Gibt es Fälle, in denen bewertete Planstellen nicht 
ausgeschrieben wurden? 

Wenn ja, welche?1I 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

.Ja. 

Zu Frage 2: 

Obwohl nach dem Ausschreibungsgesetz die Ausschreibung 
freier Planstellen für die einem Landesgendarmeriekomman
danten untergeordneten Funktionsträger nicht vorgeschrieben 
ist, werden im Gendarmeriebereich nach der gängigen Praxis 
aufgrund gendarmerieinterner Richtlinien in der Regel alle 
bewerteten Funktionsplanstellen ausgeschrieben. 

Bei der personellen Besetzung der mit 1. Mai 1993 neuge
schaffenen Bezirksgendarmeriekommanden handelte es sich 
aber um eine Übergangs- bzw. Ausnahmesituation, bei der 
eine allgemeine Ausschreibung der einzelnen Funktionen 
nicht sinnvoll erschien, weil für die in Frage kommenden 
Funktionen, die bei den aufgelassenen Gendarrnerieabtei
lungskommanden eingeteilten W1= Beamten und die zu 
Wl- Beamten ausgebildeten FÜhrungsbeamten der aufgelassen
en Bezirksgendarrneriekommanden, bereits als geeignete Beamte 
feststanden. 

Zu Frage 3: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Fragen 1 
und 2. 

Zu Frage 4: 
Ja. 

Planstellen für Referenten und Sachbearbeiter bei den neu
geschaffenen Bezirksgendarmeriekommanden, sofern diese mit 

Beamten der mit 1.5.1993 aufgelassenen Gendarmerieab
teilungskommanden bzw. Bezirksgendarmeriekommanden besetzt 

wurden aus den in der Beantwortung zur Frage 2 angeführten 
Gründen. 
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